
Raumordnungsverfahren (ROV) mit integrierter Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) im Großraum Braunschweig
Rechts- und Verwaltungsvorschriften: ROG, RoV, NROG, VV-NROG, UVPG, NUVPG, UVPVwV, NVwKostG, AllGO
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Raumbedeutsame Planung oder
Maßnahme (Vorhaben)

Prüfung der Erforderlichkeit eines 
ROV im Einzelfall

Beratung des Vorhabenträgers (u.a. zu erforderlichen Unterlagen, Verfahrensablauf)

Erarbeitung der Unterlagen für die 
Antragskonferenz (Vorhaben-
beschreibung, voraussichtlicher 
Untersuchungsrahmen, etc.) 

Festlegung des sachlichen und 
räumlichen Untersuchungsrahmens 
für die Raumverträglichkeitsstudie 
(inkl. zu prüfender Standort- oder 
Trassenalternativen) und für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)* 

Erarbeitung der Verfahrensunterlagen 
(evtl. durch Gutachter) sowie 
schriftlicher Antrag auf Durchführung
des ROV

Prüfung der Verfahrensunterlagen,
Entscheidung über Einleitung

Auswertung der Stellungnahmen, 
Prüfung und Bewertung der Raum- 
und Umweltverträglichkeit

Erörterung * der wesentlichen Anregungen und Bedenken  -  obligatorisch mit TÖB (a) / fakultativ mit TÖB (b) und Öffentlichkeit 

Zustellung der LF an Vorhabenträger 
und Beteiligte

Unterrichtung der Öffentlichkeit durch 
Gemeinden *

Berücksichtigung der LF im fach-
gesetzlichen Genehmigungs- bzw. 
Zulassungsverfahren

Antragskonferenz zur Erörterung von Erforderlichkeit, Gegenstand, Umfang und Ablauf  des ROV (Scoping) mit den wichtigsten 
Beteiligten (v.a. berührte Kommunen, Fachbehörden) - Einladung und Durchführung i.d.R. durch Regionalverband

Förmliche Einleitung des ROV und 
Zustellung der Verfahrensunterlagen

Stellungnahme von (Maximalkatalog)
TÖB (a):
- Landkreise, Städte, Gemeinden
- anerkannte Naturschutzvereine
- benachbarte Träger Regionalplanung
- öffentlich-rechtlich Verpflichtete in 
  gemeindefreien Gebieten
und TÖB (b):
- sonstige öffentliche Stellen
- Länder Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Personen des Privatrechts mit 
  Beachtenspflicht
- sonstige Verbände / Vereinigungen
sowie von Öffentlichkeit * (Beteiligung 
durch Gemeinden, 1 Monat Offenlage)

Landesplanerische Feststellung (LF)

* Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit eines vereinfachten ROV, in dem 
  integrierte UVP, Öffentlichkeitsbeteiligung und Erörterung entfallen können.


